
 
 
Abteilung Turnen 

Liebe Turner und Turnerinnen, liebe Eltern,  

wir freuen uns, dass die neue Verordnung des Landes Baden-Württemberg, die am 
14.09.2020 in Kraft getreten ist, es uns wieder erlaubt, den Trainingsbetrieb unter Einhaltung 
der Infektionsschutzvorgaben aufnehmen zu können.  

Wir bitten euch folgende Punkte zu beachten. Diese sind zum Teil Inhalte der Verordnung, 
als auch Vorgaben des Vereins bzw. der Abteilung. (https://www.baden-
wuerttemberg.de/corona-verordnung)  

- Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist beim Betreten und Verlassen der 
Sporthalle Pflicht. 

- Die Hände müssen vor dem Training beim Betreten der Sporthalle gewaschen 
und/oder mit dem am Eingang bereitgestellten Desinfektionsmittel desinfiziert 
werden. Der Ausgang ist ausgeschildert und befindet sich am Ende des Ganges 
in der Sporthalle (Rückseite der Sporthalle).  

- Der Mindestabstand von 1,50 m ist zwischen den Trainingsgruppen einzuhalten.  
- Die Turngruppen haben keine Umkleidekabinen zur Verfügung. Die 

Mehrzweckhalle muss bereits in geeigneter Trainingskleidung betreten werden, 
es besteht lediglich die Möglichkeit im Foyer die Schuhe zu wechseln und Jacken 
abzulegen. Die Turngruppen haben die Toiletten im Foyer der Mehrzweckhalle zu 
nutzen. (Nicht in den Umkleidekabinen!)    

- Für Personen außerhalb der jeweiligen Trainingsgruppe ist das Betreten der 
Sporthalle verboten. Für den Trainingsbetrieb werden keine Zuschauer 
zugelassen. Die Turnkinder werden zu Beginn der Trainingszeit am Eingang 
abgeholt.  

- Die Namen aller Trainings –bzw. Übungsteilnehmer/innen werden dokumentiert 
bzw. es muss bei jedem Training der nachfolgende Trainingsnachweis 
mitgebracht werden.  (Download unter https://www.tsf-
gschwend.de/index.php/aktuelles-turnen) 

- Nach dem Training hält sich niemand mehr in der Sporthalle auf.  
- Nutzt euren gesunden Menschenverstand und gefährdet keine anderen durch 

leichtsinniges Verhalten.  
- Als maximale Gruppengröße gelten bei uns weiterhin 20 Personen inkl. Trainer. 

Ausnahme: Im Eltern-Kind-Turnen zählt eine Eltern-Kind-Paarung als eine Person. Im 
Eltern-Kind-Turnen bitten wir aufgrund der aktuellen Situation darum, dass bis auf 
weiteres feste Eltern-Kind-Paare (Vater-Kind oder Mutter-Kind oder Oma-Kind) 
gebildet werden und nicht getauscht wird. Außerdem ist es aufgrund der aktuellen 
Situation nicht möglich, dass Geschwisterkinder das Training mit besuchen.      

- Von der Teilnahme am Trainings- und Übungsbetrieb ausgeschlossen sind 
Personen, - die in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder standen, 
wenn seit dem Kontakt mit einer infizierten Person noch nicht 14 Tage 
vergangen sind, oder - die Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte 
Temperatur aufweisen.  

Wir versuchen mit diesem Konzept alle Ge- und Verbote der Corona-Verordnung BW zu 
beachten. Wir bitten euch mit dieser neuen Situation verantwortungsbewusst umzugehen 
und die Vorgaben strikt einzuhalten. Bleibt gesund!  

Eure Abteilungsleitung Turnen 



 
 
Abteilung Turnen 

Trainingsnachweis (Ausdrucken und JEDES MAL mitbringen) 

Bitte beachten: Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich bzw. mein Kind nach eigener 
Selbstbeurteilung vollständig frei von Corona-Virus Symptomen bin. Die Regeln für den 
Wiedereinstieg im Breiten- und Leistungssport im öffentlichen Raum und auf öffentlichen und privaten 
Sportanlagen und Sportstätten im Freien habe ich zur Kenntnis genommen und werde ich strikt 
befolgen. Von der Teilnahme am Trainings- und Übungsbetrieb ausgeschlossen sind Personen, die in 
Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem Kontakt mit einer infizierten 
Person noch nicht 14 Tage vergangen sind, oder die Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte 
Temperatur aufweisen. Personen, bei denen COVID-19 diagnostiziert wurde, dürfen frühestens nach 
14 Tagen und nur mit ärztlichem Zeugnis wieder am Training teilnehmen.    

Datum:  

Name Telefon oder 
E-Mail 

Regeln 
akzeptiert 

Symptom
-frei 

Unterschrift:  

     
 
 

 

Bei Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren, muss ein 
Erziehungsberechtigter den Trainingsnachweis ausfüllen und unterschreiben.  
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